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2 Verfassungsgerichtliches Verfahren über den Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung der Liberalen Demokraten – Die Sozialliberalen 
Nordrhein-Westfalen (LD NRW) gegen den Landtag Nordrhein-West-
falen wegen Unterlassens einer Änderung des § 20 Abs. 1 Satz 2 des 
Landeswahlgesetzes, soweit danach für die Einreichung von Landeslisten 
zur Landtagswahl 2022 mindestens 1.000 Unterschriften beigebracht 
werden müssen 14 

VerfGH 149/21 

Vertrauliche Vorlage 17/200 

In Verbindung mit: 

 Organstreitverfahren der Liberalen Demokraten – Die Sozialliberalen 
Nordrhein-Westfalen (LD NRW) gegen den Landtag Nordrhein-West-
falen wegen Unterlassens einer Änderung des § 20 Abs. 1 Satz 2 des 
Landeswahlgesetzes, soweit danach für die Einreichung von Landes-
listen zur Landtagswahl 2022 mindestens 1.000 Unterschriften beigebracht 
werden müssen 

VerfGH 150/21 

Vertrauliche Vorlage 17/201 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt dem Präsidenten des Landtags mit 
den Stimmen aller Fraktionen, im Verfahren 149/21 eine Stel-
lungnahme abzugeben. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, im Verfahren 150/21 eine Stellungnahme abzuge-
ben. 

3 Gesetz über die Errichtung der „Stiftung Opferschutz Nordrhein-West-
falen“ 15 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/15877 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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4 Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in 

Nordrhein-Westfalen 16 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/15940 – Neudruck 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss für den 10.02.2020 be-
schlossenen Anhörung. 

5 Barrierefreier Zugang zur Justiz für Menschen mit Behinderung (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 17 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6293 

– Wortbeiträge 

6 Geflohener Mörder R. H. (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6295 

– Wortbeiträge 

7 Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf zu Coronahilfen 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 21 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6294 

– keine Wortbeiträge 
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8 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in 

Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt? (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 2]) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6296 

– Wortbeiträge 

9 Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom Oktober 2017 zur Entlastung 
der Polizei und Justiz und Entlastung der Justiz – Forderungspapier 
des Richterbundes (Zuschrift 17/535) (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 2]) 24 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6297 

– keine Wortbeiträge 

10 Expertenkommission Strafvollzug Koordinierungsbericht (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 25 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6298 

– Wortbeiträge 

11 Psychosoziale Prozessbegleitung (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 2]) 26 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6299 

– Wortbeiträge 
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12 Befristete Stellen in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 2]) 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6300 

– Wortbeiträge 

13 Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 2]) 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6301 

– Wortbeiträge 

14 Corona in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 29 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6302 

– Wortbeiträge 

15 Verdächtige wegen überlanger Verfahrensdauer aus der Untersuchungs-
haft entlassen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6303 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 

16 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6304 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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17 Hochwasserschäden nach der Hochwasserkatatstrophe (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 33 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6305 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 

18 Ermittlungsverfahren bezüglich der Hochwasserkatastrophe und der 
Kiesgrube in Blessem (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 3]) 34 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 

19 Unbesetzte Stellen – Stellenbesetzung in der Justiz zum 31.12.2021 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6306 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 

20 Umsetzungsstand des Justizvollzugsmodernisierungsprogramms (Bericht 
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/6320 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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21 Nutzung von Kontaktnachverfolgungsdaten zum Zwecke der Straf-

verfolgung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 37 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

22 Verschiedenes 42 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil weist daraufhin, dass die Sitzung im Livestream über-
tragen werde. Laut Beschluss des Ältestenrats vom 11. Januar 2022 fänden die Ab-
stimmungen in Fraktionsstärke statt. Die notwendigen Abstände sollten eingehalten 
und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

Zur Sitzung sei mit Einladung 17/2177 eingeladen worden. Ein Neudruck mit Ergän-
zung um einen Tagesordnungspunkt 21 sei am 17. Januar 2022 ergangen. Am Ende 
der Sitzung sei ein nichtöffentlicher Teil zu den Tagesordnungspunkten 6 und 13 vor-
gesehen. Sollte auf die Nichtöffentlichkeit verzichtet werden, sollte dies angezeigt wer-
den. Andernfalls werde der nichtöffentliche Teil um 14:45 Uhr aufgerufen, um dann 
rechtzeitig um 15:00 Uhr mit der im Anschluss stattfindenden Anhörung beginnen zu 
können. 
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1 Gespräch mit der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land 

Nordrhein-Westfalen, Professorin Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb 

In Verbindung mit: 

 Bekenntnis zu Münster – Die Landesregierung muss umgehend eine 
Standortlösung für den Verfassungsgerichtshof in Münster finden 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15881 

– Erste Beratung und Verfahrensabsprache 

Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb (Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs) 
berichtet zunächst über den aktuellen Sachstand der Unterbringung des Verfassungs-
gerichtshofs. Zwar sitze sie immer noch im Besprechungsraum des OVG-Präsidenten, 
doch habe sich inzwischen einiges Positives getan. Für die nächsten drei bis fünf Jahre 
sei in der Nähe des OVG Münster ein Objekt angemietet worden, in das der Verfas-
sungsgerichtshof im Mai oder Juni umziehen könne und damit zumindest ein Zwi-
schenquartier außerhalb des OVG habe. Allerdings gebe es in diesem Objekt keinen 
Sitzungssaal, in dem öffentliche Sitzungen abgehalten werden können. Dafür sei der 
Verfassungsgerichtshof weiterhin auf die Räume des OVG angewiesen. Der § 11 des 
Verfassungsgerichtshofsgesetzes garantiere auch weiterhin, dass das OVG dem Ver-
fassungsgerichtshof bei seiner Arbeit helfe. Mit der Anmietung eines eigenen Objekts 
könne der Verfassungsgerichtshof aber damit beginnen, Personal aufzubauen und 
selbstständig zu arbeiten. Danken wolle sie in dem Zusammenhang Herrn Dr. Hemmer 
und Herrn Dr. Thesling, die dem Verfassungsgerichtshof immer mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden hätten. 

Der nächste Schritt sei die Suche eines endgültigen Quartiers für den Verfassungsge-
richtshof, denn das Zwischenquartier könne nicht als dauerhafte Bleibe angesehen 
werden. Das Zwischenquartier habe keinen Sitzungssaal, aber ein Gericht brauche 
nun einmal auch einen Gerichtssaal. Auch aus anderen Gründen sei dieses Objekt 
keine Dauerlösung. Vor Weihnachten habe es auch noch einige Irritationen gegeben, 
die mittlerweile aber bereinigt seien. Mit dem Oberbürgermeister von Münster und der 
Bezirksregierung habe sie, Frau Dauner-Lieb, Gespräche geführt. Dabei habe sich ihre 
allererste Idee nicht als die beste erwiesen. Von Oberbürgermeister Lewe und der 
Stadtbauverwaltung Münster sei sie schließlich überzeugt worden, dass es einen noch 
besser geeigneten Standort am OVG gebe. Dort befinde sich momentan ein großer 
Parkplatz, auf dem Container abgestellt seien. Dieses Grundstück biete aber die Mög-
lichkeit, neben den Räumen für den Verfassungsgerichtshof auch noch Reserveräume 
für das OVG zu schaffen. 

Bei diesem Projekt müsse auch der BLB beteiligt werden. Mit dem BLB seien Gesprä-
che geführt worden Dieser wolle sich an dem Projekt auch beteiligen. Bei dem Grund-
stück handle es sich um ein Grundstück des Landes, sodass ein Bau auf diesem 
Grundstück weniger Probleme machen würde als auf dem anderen, das sich teilweise 
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in privater Hand befinde. Momentan könne der Standort Münster zwar noch nicht als 
gesichert bezeichnet werden, weil man sich momentan noch in der Planungsphase 
befinde. Trotzdem halte sie, Frau Dauner-Lieb, einen Bau auf diesem Grundstück in 
Münster für sehr möglich. Nach ihrem Willen solle zusammen mit dem BLB auf dem 
Grundstück etwas Vernünftiges gebaut werden. Selbst bei allen Pannen, die bei einem 
Bauvorhaben immer eintreten können, könne das Gebäude bis 2026 fertiggestellt wer-
den.  

Bevor der Standort Münster als gesichert erklärt werden könne, müssten die verschie-
denen Schritte wie beispielsweise die Machbarkeitsstudie getan werden. Dazu müss-
ten auch alle Stellen wie zum Beispiel die Staatskanzlei oder das Finanzministerium 
davon überzeugt werden, dass das Projekt Priorität habe. Der BLB habe schon Pläne 
entwickelt, aber nun müsse dem Projekt zugestimmt werden, ohne dass wieder eine 
Prüfungszeit von acht Wochen dazwischen liege, sonst werde nur Zeit verloren. Wenn 
alle an einem Strang ziehen, könne das Projekt in Münster geschafft werden. Über 
Alternativen in anderen Städten solle im Moment gar nicht nachgedacht werden. Mit 
dem Neubau werde zwar eine Trennung zwischen OVG und Verfassungsgerichtshof 
vollzogen, die aber vernünftig sei. Theoretisch werde die Entscheidung über den Neu-
bau sowieso Chefsache werden. Der Neubau des Verfassungsgerichtshofs sei etwas 
neues, wofür es noch keine bürokratischen Regelungen gebe, sodass dafür ohnehin 
etwas Neues ausgedacht werden müsse.  

Angela Erwin (CDU) nimmt die Mitteilung, dass die Gespräche in den letzten Wochen 
sehr fruchtbar gewesen seien und sich alles in die richtige Richtung entwickle, als po-
sitive Nachricht auf. Seit vier Jahren verfolge der Rechtsausschuss dieses Projekt frak-
tionsübergreifend, zuerst mit Frau Dr. Brandts und jetzt mit Frau Professor Dr. Dauner-
Lieb. Schön wäre es, wenn der Ausschuss ein Signal senden könne, dass mit der 
Realisierung des Projekts bald begonnen werden könne. Sie, Frau Erwin, halte es für 
äußerst begrüßenswert, dass sich der BLB so offen geäußert habe. Dieses Projekt 
müsse beschleunigt werden, denn die Zwischenlösung sei einem so wichtigen Organ 
wie dem Verfassungsgerichtshof nicht angemessen. Deshalb sollten alle ein Interesse 
daran haben, dass mit dem Bau schnellst möglich begonnen werden könne, damit die 
Einweihung vielleicht schon vor 2026 stattfinden könne. Seitens der CDU und der FDP, 
vermutlich aber auch seitens der anderen Fraktionen habe Frau Professor Dr. Dauner-
Lieb Rückenwind. Deshalb solle sie die Gespräche zügig weiterführen. Der Ausschuss 
würde sich freuen, wenn sie bald über eine Einigung über das Bauprojekt berichten 
und den Zeitplan für den Bau vorstellen könne.  

Sven Wolf (SPD) dankt der Präsidentin des Verfassungsgerichtshof für das Engage-
ment und die Leidenschaft, mit der sie über das Projekt berichtet habe. Er wünsche ihr 
viel Erfolg beim weiteren Vorantreiben des Projekts. Dies entspreche auch der Inten-
sion des vorliegenden Antrags der SPD-Fraktion. Die SPD bekenne sich deutlich zum 
Standort Münster. Die Wahl des Standorts Münster entspreche auch der Tradition, 
dass sich in einem Land mit mehreren bedeutenden Landesteilen in jedem Landesteil 
ein Sitz eines Verfassungsorgans befinde.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1698 

Rechtsausschuss 19.01.2022 
89. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
Nachdem sich ein Neubau in Münster abzeichne, bis dahin aber noch eine Wegstrecke 
zurückgelegt werden müsse, schlage er, Wolf, vor, den Antrag seiner Fraktion zurück-
zustellen, ihn aber wieder auf die Tagesordnung zu setzen, sobald dafür Bedarf be-
stehe, dass auch der Landtag ein Signal für den Neubau setzen solle. Ansonsten 
würde der Antrag mit dem Ende der Legislaturperiode ohnehin der Diskontinuität ver-
fallen. Sobald die Frage der Finanzierung gestellt werde, solle sich der Ausschuss mit 
genauso großem Engagement für die Bereitstellung der finanziellen Mittel einsetzen. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb (Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs) 
erklärt, dass sie von der Bereitstellung der finanziellen Mittel ausgehe. Der Politik 
müsse bewusst sein, dass ein Bauvorhaben Kosten verursache. Nichts wäre peinlicher 
als eine Erklärung seitens der Politik, dass sie die Kosten nicht übernehme.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil sichert den Rückhalt seitens der Politik zu. Dies sei 
aus den bisherigen Beiträgen der Ausschussmitglieder auch zum Ausdruck gekom-
men. In den vergangenen Jahren seien sowohl der Rechtsausschuss als auch die 
Fraktionen hinter dem Projekt gestanden. Der Verfassungsgerichtshof benötige insbe-
sondere aufgrund der zusätzlichen Arbeit, die mit der individuellen Verfassungsbe-
schwerde auf ihn zugekommen sei, ein eigenes Gebäude. Dies dürfte die Meinung 
aller Fraktionen sein. Die Zurückstellung des Antrags der SPD halte er, Pfeil, für richtig. 
Sollte es in Münster zu Problemen kommen, sollten die Verursacher dieser Probleme 
in den Rechtsausschuss geladen werden.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sichert die Unterstützung des Projekts und auch der Fi-
nanzierung durch die Grünen zu. Seiner Fraktion sei durchaus bewusst, dass das Pro-
jekt nicht billig sei. Die Fraktion der Grünen sei aber auch willens, dem Projekt Priorität 
einzuräumen. Dass der Verfassungsgerichtshof in Münster bleiben müsse, sei schon 
immer klar gewesen.  

Der Parkplatz, auf dem jetzt gebaut werden solle, habe schon vor vier Jahren zur Ver-
fügung gestanden. Dass dieses Grundstück erst jetzt ausgewählt worden sei, er-
schließe sich ihm, Engstfeld, nicht. Dass das Projekt bereits 2026 fertiggestellt sein 
solle, halte er für sehr ambitioniert. Das, was hier im Ausschuss berichtet worden sei, 
haben am Morgen bereits den „Westfälischen Nachrichten“ entnommen werden 
könne. Bevor die Presse informiert werde, solle erst der Ausschuss informiert werden.  

Christian Mangen (FDP) schließt sich den lobenden Worten der Vorredner an. Auch 
wenn die Grundstückssuche etwas länger gedauert habe, hoffe er, dass am Ende alles 
gut sein werde. Der Unterstützung durch die Fraktion könne sich der Verfassungsge-
richtshof sicher sein.  

Thomas Röckemann (AfD) hält es für richtig, dass die SPD ihren Antrag zurückge-
stellt habe. 
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält es für erforderlich, zu bekräftigen, dass die weite-
ren Entscheidungen über das Projekt zügig getroffen werden sollen. Über die Finan-
zierung des Projekts dürfte es im Ausschuss überhaupt keine Meinungsverschieden-
heiten geben. Die Fertigstellung bis 2026 halte er, Pfeil, nicht für ambitioniert. Wenn 
die Planungen zügig durchgeführt werden und die Entscheidungsträger schnell ent-
scheiden, könnte das Projekt schon früher fertiggestellt werden. Der Parkplatz habe 
schon vor vier Jahren als Grundstück zur Verfügung gestanden. Allerdings sei ein Bau 
auf diesem Gelände von der früheren Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs nicht 
verfolgt worden. Deshalb begrüße er, Pfeil, dass Frau Professor Dr. Dauner-Lieb nun 
den Bau an diesem Standort verfolge.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) regt an, dass der Rechtsausschuss interfraktionell einen 
Brief an die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und an den Minister schreibe, in 
dem er die Unterstützung des Projekts und dessen weitere Begleitung zusichere. Da-
mit könne der Ausschuss seine Einigkeit über die Notwendigkeit dieses Projekts do-
kumentieren.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält den Vorschlag von Abg. Engstfeld für vernünftig, 
meint aber, dass sich die Fraktionen untereinander über diesen Brief abstimmen soll-
ten.  

Minister Peter Biesenbach (JM) erklärt, dass er einen solchen Brief zwar entgegen-
nehmen werde, ihn aber gar nicht für erforderlich halte, denn die Präsidentin des Ver-
fassungsgerichtshofs könne sich der Unterstützung durch das Ministerium sicher sein. 
Er halte es für wichtig, einen entsprechenden Brief auch an den Finanzminister zu 
schicken. Für die Finanzierung sei der Finanzminister verantwortlich, und wenn er die 
Finanzierung zügig durchführe, könne das Projekt auch schneller fertiggestellt werden.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil hält eine Information der Staatskanzlei und des Kabi-
netts insgesamt für sinnvoll. Die Obleute der Fraktionen sollten sich über die Formu-
lierung eines entsprechenden Briefes abstimmen. Bei Verzögerungen könne sich die 
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs jederzeit an den Ausschuss wenden. 
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2 Verfassungsgerichtliches Verfahren über den Antrag auf Erlass einer einst-

weiligen Anordnung der Liberalen Demokraten – Die Sozialliberalen Nord-
rhein-Westfalen (LD NRW) gegen den Landtag Nordrhein-Westfalen wegen 
Unterlassens einer Änderung des § 20 Abs. 1 Satz 2 des Landeswahlgeset-
zes, soweit danach für die Einreichung von Landeslisten zur Landtagswahl 
2022 mindestens 1.000 Unterschriften beigebracht werden müssen 

VerfGH 149/21 
Vertrauliche Vorlage 17/200 

In Verbindung mit: 

 Organstreitverfahren der Liberalen Demokraten – Die Sozialliberalen Nord-
rhein-Westfalen (LD NRW) gegen den Landtag Nordrhein-Westfalen wegen 
Unterlassens einer Änderung des § 20 Abs. 1 Satz 2 des Landeswahlgeset-
zes, soweit danach für die Einreichung von Landeslisten zur Landtagswahl 
2022 mindestens 1.000 Unterschriften beigebracht werden müssen 

VerfGH 150/21 
Vertrauliche Vorlage 17/201 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass mit den beiden Schreiben vom 5. Januar 
2022 der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen den Landtag über 
die Einleitung der Verfahren in Kenntnis gesetzt habe. Gemäß § 18 Abs 2 des Verfas-
sungsgerichtshofsgesetzes sei dem Landtag Gelegenheit gegeben worden, bis zum 
25. Januar 2022 zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und innerhalb 
von vier Wochen zum Organstreitverfahren Stellung zu nehmen. Eine Entscheidung 
des Plenums zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung könne zeitnah nicht 
mehr herbeigeführt werden. Daher finde § 87 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Land-
tags von Nordrhein-Westfalen Anwendung, wonach der Präsident über die Beteiligung 
des Landtags entscheide, wenn das Plenum nicht rechtzeitig beschließen könne. Es 
solle jedoch die Beschlussfassung im Rechtsausschuss abgewartet werden, da der 
Präsident das Votum bei seiner abschließenden Entscheidung berücksichtigen 
möchte. Bezüglich der Hauptsache solle dem Plenum eine Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses vorgelegt werden.  

Angela Erwin (CDU) regt an, in beiden Verfahren die Abgabe einer Stellungnahme zu 
empfehlen, da in beiden Verfahren der Landtag betroffen sei. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Präsidenten des Landtags mit 
den Stimmen aller Fraktionen, im Verfahren 149/21 eine Stel-
lungnahme abzugeben. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, im Verfahren 150/21 eine Stellungnahme abzuge-
ben.   
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3 Gesetz über die Errichtung der „Stiftung Opferschutz Nordrhein-Westfalen“ 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15877 

– Verfahrensabsprache 

Angela Erwin (CDU) schlägt vor, über den Gesetzentwurf unmittelbar abzustimmen, 
sofern im federführenden Ausschuss für Gesundheit und Soziales keine Anhörung 
mehr beabsichtigt sei.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass im federführenden Ausschuss keine An-
hörung stattfinden solle.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen aller 
Fraktionen, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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4 Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Nord-

rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15940 – Neudruck 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass der federführende Haushalts- und Finanz-
ausschuss beschlossen habe, am 10. Februar 2022 eine Anhörung durchzuführen. 

Angela Erwin (CDU) schlägt eine nachrichtliche Beteiligung an der Anhörung vor.  

Der Ausschuss einigt sich auf eine nachrichtliche Beteiligung 
an der im federführenden Ausschuss für den 10.02.2020 be-
schlossenen Anhörung. 
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5 Barrierefreier Zugang zur Justiz für Menschen mit Behinderung (Bericht be-

antragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6293 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bittet um Erläuterung, vor welchen besonderen Heraus-
forderungen die Optimierung der Barrierefreiheit in denkmalgeschützten Gebäuden 
stehe und wie in solchen Fällen trotzdem versucht werde, die Barrierefreiheit herzu-
stellen.  

MDgt. Thomas Kexel (JM) erklärt, dass in denkmalgeschützten Gebäuden oftmals 
der Zuschnitt der Räume oder von Gängen, die zu schmal seien, nicht verändert oder 
kleine Treppenstufen nicht egalisiert werden dürften. Solche Beispiele könnten einer 
Verbesserung der Barrierefreiheit entgegenstehen. In diesen Fällen würden Gesprä-
che mit den Denkmalschutzbehörden darüber geführt, welche Möglichkeiten für Aus-
nahmen oder welche anderen Ideen gegeben seien.  

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1698 

Rechtsausschuss 19.01.2022 
89. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
6 Geflohener Mörder R. H. (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6295 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Als Hinweis: Dazu gibt es auch noch einen nichtöf-
fentlichen Teil.  

Sven Wolf (SPD): Ich glaube, wir sind alle erleichtert, dass der Täter gefasst wurde. 
Ich glaube aber auch, dass es gerade für die Angehörigen des Opfers nach einer so 
langen Zeit noch einmal traumatische Tage gewesen sind, als sie Sorge gehabt haben, 
ob der verurteilte Täter gefasst wird oder nicht. 

Der Bericht der Landesregierung – eigentlich sind es zwei Berichte – mit einem Um-
fang von knappen eineinhalb Seiten zeigt das Kernproblem, dass das manchmal nicht 
herzlichste Verhältnis zwischen den Ministern Biesenbach und Reul, was auch durch 
die jeweiligen Rollen begründet ist, die ihnen die Verfassung zuordnet, auch auf die 
beiden Geschäftsbereiche Auswirkungen hat. Dieser Eindruck drängt sich mir zumin-
dest auf, und das finde ich bedauerlich.  

Ich will es an einem Punkt konkret machen und nachfragen. Die Justiz berichtet, dass 
irgendwann die Zustellung der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, mit der die Ver-
urteilung rechtskräftig geworden ist, erfolgte. Vielleicht können Sie inzwischen den 
Zeitpunkt rekonstruieren. Was aber geschah denn dazwischen? Das Innenressort be-
ruft sich auf die Gefahrenabwehr. Die Polizei hat ihre Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Gefahrenabwehr ergriffen. Die Justiz konzentriert sich dagegen auf die Vollstre-
ckung der Entscheidung. Trotz der in diesem Fall bestehenden Verknüpfung zwischen 
den Gefahrenabwehrmaßnahmen der Polizei und den Vollstreckungsmaßnahmen der 
Justiz kann ich eine Kommunikation zwischen den beiden Geschäftsbereichen nicht 
erkennen.  

Deshalb die konkrete Frage: Was ist zwischen dem Zeitpunkt des Beschlusses des 
Bundesgerichtshofs am 14. Dezember 2021, der Aufgabe des Beschlusses zur Post 
und dem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt des Zugangs des Beschlusses an den 
Verurteilten gemacht worden? Hat die Staatsanwaltschaft da zum Hörer gegriffen, die 
Polizei auf die Erforderlichkeit gefahrenabwehrender Maßnahmen hingewiesen und 
dabei zumindest eine punktuelle zeitweise Überwachung des Verurteilten gefordert, 
wenn nach Auskunft des Innenressorts schon keine permanente Überwachung mög-
lich gewesen sei? Aufgeführt wird in dem Bericht auch, dass man den Täter mit einer 
gezielten Gefährderansprache hätte beeinflussen und ihn auf eine Überwachung hätte 
hinweisen können, weil man ihm das Tragen einer elektronischen Fußfessel angeord-
net hat, um eine psychische Barriere aufzubauen, wie das Innenressort mitteilt.  

Das wäre zunächst die eine Frage. Dann habe ich noch eine zweite technische Frage, 
die gar nicht beantwortet wurde, die wir aber in unserer Anfrage aufgeführt haben. Wie 
war es möglich, dass der Täter die elektronische Fußfessel entfernen konnte? Ich wäre 
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auch damit einverstanden, wenn Sie mir diese Frage aus Sicherheitsgründen im nicht-
öffentlichen Teil beantworten. 

MDgt. Dr. Peter Burr (JM) Herr Abgeordneter Wolf, in der Tat ist die Frage 5 Ihres 
Anmeldeschreibens unbeantwortet geblieben. Dazu ist eine Beantwortung im nichtöf-
fentlichen Teil vorgesehen. Das betraf Ihre zweite Frage. 

Zu Ihrer ersten Frage, die ich wie folgt aufgefasst habe: Hat die Justiz – Sie meinen 
wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft – die Polizei über den Eintritt der Rechtskraft 
der Entscheidung des BGH und damit auch des landgerichtlichen Urteils unterrichtet, 
damit die Polizei in die Lage versetzt worden wäre, ergänzende Maßnahmen der Ge-
fahrenabwehr zu treffen? Dazu verhält sich der Bericht nicht. Er verhält sich aber auch 
nicht dazu, dass die Polizei um Auskunft gebeten hätte, ob die Entscheidung rechts-
kräftig wird. Dass eine solche Entscheidung des BGH bevorstand, war auch den für 
die Gefahrenabwehr zuständigen Polizeibehörden bekannt. 

Sven Wolf (SPD): Genau darum geht es mir, nämlich die Verantwortung nicht immer 
dem jeweils anderen Bereich zuzuschieben. Die Tatsache, dass die Entscheidung des 
BGH erfolgt sei und in Kürze mit einer Zustellung der Entscheidung zu rechnen sei, 
bewertet die Polizei im Hinblick auf die Gefährdung anders. Daher hätte ich es für klug 
empfunden, die Staatsanwaltschaften dafür zu sensibilisieren, dass sie in dem Mo-
ment in solchen Fällen einfach zum Hörer greift. Das ist nicht passiert, weil die Polizei 
nie die Frage nach der Rechtskraft gestellt hat. Die Antwort, dass die Polizei nie nach 
der Rechtskraft gefragt habe, zeigt das Problem der mangelnden Kommunikation zwi-
schen Polizei und Justiz. Jeder Bereich denkt nur für sich. Sicherheit muss aber aus 
einem Guss sein.  

Auf der Seite 3 des Berichts wird ausgeführt, dass zu diesem Zeitpunkt seitens der 
Staatsanwaltschaft für eine Neubewertung der Fluchtgefahr kein Anlass bestand. Kön-
nen Sie mir noch beantworten, warum kein Anlass bestand?  

MDgt. Dr. Peter Burr (JM): Vor der Beantwortung Ihrer ergänzenden Frage möchte 
ich zunächst festhalten, dass ich nicht Auskunft darüber gegeben habe, dass eine 
Auskunft der Staatsanwaltschaft an die Polizei nicht erfolgt sei. Ich habe lediglich be-
richtet, dass sich die Berichtslage dazu nicht verhält. 

Zu dem Passus, zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung von der Rechtskraft des Urteils 
habe kein Anlass für eine Neubewertung der Fluchtgefahr bestanden, möchte ich auf 
den Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 24. Februar 2021 hinweisen. Die 
Fundstelle ergibt sich aus einer Fußnote im Bericht. Das Oberlandesgericht Hamm 
hatte damals über eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft zu entscheiden gehabt, 
die mit Nachdruck dafür eingetreten war, mit der Verkündung des Urteils ungeachtet 
der noch nicht eingetretenen Rechtskraft einen erneuten Haftbefehl gegen den Verur-
teilten zu erlassen. Dem hat weder das Tatgericht, die zuständige Strafkammer, noch 
das Oberlandesgericht Hamm entsprochen. Beide haben zum damaligen Zeitpunkt die 
Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls verneint. Bei einem Blick in diese 
Entscheidung werden Sie sehen, dass das im Wesentlichen mit dem Grundsatz der 
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Verhältnismäßigkeit begründet worden ist. Das Oberlandesgericht Hamm hat aus-
drücklich festgehalten, dass eine Restfluchtgefahr – so wurde es formuliert – zwar zu 
bejahen sei, dass aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit schon im Februar 2021 
ein Haftbefehl nicht in Betracht kam.  

Dies dürfte der Hintergrund dafür sein, dass die Neubewertung der Fluchtgefahr aus 
Sicht der Staatsanwaltschaft nicht angestanden hat, weil nach der obergerichtlichen 
Entscheidung im Mittelpunkt einer Neubewertung die Verhältnismäßigkeit hätte stehen 
müssen. Die Verhältnismäßigkeit und die Fluchtgefahr haben sich im Dezember 2021 
auch noch in einem anderen Lichte dargestellt, denn erstens hat der Verurteilte eine 
Fußfessel getragen, die bei der Frage der Fluchtgefahr hätte berücksichtigt werden 
müssen, und zweitens hat der Verurteilte seit der Entlassung aus der Untersuchungs-
haft am 23. Juli 2020, also seit etwa eineinhalb Jahren, und der Verurteilung am 25. Ja-
nuar 2021, also seit einem knappen Jahr, keine Anstalten zur Flucht unternommen. 
Angesichts der Tatsache, dass in den genannten Zeiträumen der Verurteilte keine An-
stalten zur Flucht unternommen hat, hat aus meiner fachlichen Sicht kein Anlass be-
standen, der Entscheidung der Staatsanwaltschaft entgegenzutreten. So hat es auch 
die Generalstaatsanwältin in Hamm gesehen.  

Sven Wolf (SPD): Herr Dr. Burr, wir können trefflich darüber diskutieren, ob eine 
Fluchtgefahr bestand und welche Gründe dafür sprachen. Das kann ich durchaus 
nachvollziehen. Ich will noch einmal auf den Aspekt der Gefahrenabwehr zurückkom-
men, der im Bericht des Innenministeriums im Vordergrund stand. Dazu möchte ich 
Sie um einen Nachbericht für die nächste Sitzung bitten. Wurde zum Zweck der Ge-
fahrenabwehr die Polizei von der Staatsanwaltschaft über die Rechtskraft des Urteils 
informiert? Oder umgekehrt: Hat die Polizei bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt? 
Beide Fragen sind für die Bewertung des Falls wichtig. Und damit wir das alles auch 
nachvollziehen können, bitte ich um ein Wortprotokoll zu dem Punkt.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ein Wortprotokoll wird erstellt. Herr Dr. Burr hat die 
Fragen verstanden, und sie werden in der nächsten Sitzung wieder aufgerufen. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/1698 

Rechtsausschuss 19.01.2022 
89. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
7 Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf zu Coronahilfen (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6294 

– keine Wortbeiträge 
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8 Wie viele Haftbefehle und rechtskräftige Urteile mit Haftstrafen sind in 

Nordrhein-Westfalen nicht vollstreckt? (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6296 

Sonja Bongers (SPD) stellt zwar einen Rückgang der Zahlen fest, der allerdings nicht 
ausreichend sei. Deshalb frage sie wie in den Vorjahren erneut, was aktiv unternom-
men werde, um eine weitere Optimierung zu erzielen. Sie erkundigt sich nach Aus-
tauschgesprächen zwischen dem Innenminister und dem Justizminister. Vertreter der 
Polizeigewerkschaften hätten zum Beispiel die Einrichtung spezieller Fahndungsein-
heiten vorgeschlagen. Im Hinblick auf diese Vorschläge möchte Frau Bongers wissen, 
ob die Landesregierung konkrete Vorhaben plane.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) weist daraufhin, dass die Zahl der Haftbefehlsnotierungen 
im Bereich der rechten politisch motivierten Kriminalität vom März 1989 bis September 
2021 auf 98 gestiegen sei. Dazu wolle er wissen, welche Taten hinter diesen Haftbe-
fehlsnotierungen stünden.  

Minister Peter Biesenbach (JM) stellt fest, dass Frau Bongers die Zahlen wiederholt, 
wenn nicht sogar permanent abgefragt habe, und das Ministerium ihr mehrfach Erläu-
terungen zur Einordnung der Zahlen an die Hand gegeben habe. Zu diesen Erläute-
rungen habe Frau Bongers keinerlei Stellung genommen, mache aber deutlich, dass 
sie die Erläuterungen gar nicht interessierten, denn andernfalls würde sie die zustän-
dige Stelle nach den Hintergründen der Zahlen fragen.  

Zu den Zahlen, die Frau Bongers der Presseberichterstattung zufolge als erschre-
ckend bezeichne, weist der Minister daraufhin, dass in der Vorlage für diese Sitzung 
über 24.000 nicht vollstreckbare Haftbefehle berichtet worden sei. Aus früheren Vorla-
gen für den Ausschuss müsste Frau Bongers wissen, dass diese Zahl deutlich gesun-
ken sei. Vor drei Jahren habe die Vorlage noch die Zahl 33.000 enthalten. Sicher 
könne die Zahl 27.000 als hoch erschreckend gesehen werden. Dabei müsse aber 
auch berücksichtigt werden, dass diese Zahl einen Rückgang um etwa ein Viertel be-
deute.  

Im Übrigen würden die Haftbefehle nicht durch die Justiz, sondern durch die Polizei 
vollstreckt. Frau Bongers müsse sich deshalb an das Innenressort wenden, wenn sie 
Auskunft über die Gründe für diese hohe Zahl haben wolle. 

Die Antwort auf die Frage von Herrn Engstfeld müsse nachgereicht werden, denn die 
Taten, die hinter diesen Haftbefehlsnotierungen stünden, seien nicht bekannt.  

Sven Wolf (SPD) betont, dass für die Sicherheit Polizei und Justiz verantwortlich seien 
und die Verantwortung nicht dauernd hin- und herschieben dürften. Justiz und Polizei 
müssten zusammenarbeiten, denn bei den nicht inhaftierten Tätern handle es sich 
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auch um Mörder und Totschläger, gegen die Haftbefehle vollstreckt werden müssten. 
Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, Mertens, spreche in 
diesem Zusammenhang von einem „Armutszeugnis“ und rege dringend die Einrich-
tung einer Fahndungsgruppe und eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Polizei 
und Justiz an. Dafür trage der Innenminister nicht allein die Verantwortung. Der Jus-
tizminister trage gemeinsam mit dem Innenminister in der Landesregierung für die Ge-
währleistung von Sicherheit aus einer Hand Verantwortung.  

Sonja Bongers (SPD) bittet um Beantwortung der Frage, wie weit sich Innenressort 
und Justiz miteinander im Austausch befänden. Niemand im Ausschuss mache dem 
Justizminister persönlich einen Vorwurf. Die hohe Zahl nicht vollstreckter Haftbefehle 
stehe seit Jahren auf der Tagesordnung. Die Zahlen hätten sich nur in einzelnen Be-
reichen verbessert, in vielen anderen dagegen nicht. Deshalb erwarte sie vom Justiz-
minister eine offene Kommunikation insbesondere mit dem Innenminister. Dieses Ver-
antwortungspingpong dürfe nicht weitergespielt werden.  

Minister Peter Biesenbach (JM) weist daraufhin, dass der Fraktionsvorsitzende der 
CDU kurz vor 13 Uhr in einer Stellungnahme erklärt habe, wie er das Verhalten der 
SPD bei derartigen Themen betrachte. Die Äußerungen von Bodo Löttgen zur SPD 
insgesamt würden auch für Abg. Wolf gelten. Sven Wolf baue mit seinen Äußerungen 
einen Popanz auf. Die Justiz habe keine Exekutivkräfte. Darüber verfüge das Innen-
ressort. Dies sei nicht nur in Nordrhein-Westfalen so, sondern von alters her der Fall. 
Die beiden Minister könnten sich nicht täglich am Telefon über dieses Thema unter-
halten. Viele der Haftbefehle dienten der Verhinderung der Wiedereinreise von Men-
schen, die ausgewiesen worden seien oder ein Aufenthaltsverbot hätten. Die Äuße-
rungen von Abg. Wolf seien nicht mehr als heiße Luft. Da er an einer ernsthaften Lö-
sung des Problems nicht interessiert sei, habe er, Biesenbach, auch keine Lust auf 
eine weitere Diskussion. Zu den Fragen von Frau Bongers könne er nur wiederholen, 
dass die Zahl nicht vollstreckter Haftbefehle um etwa 27 % verringert wurden. 

Die Aufgabenverteilung zwischen Justiz und Polizei sei klar. Für die operativen Aufga-
ben sei die Polizei zuständig. Die Lösung des Problems liege nicht darin, dass die 
operativen Aufgaben auf die Justiz verschoben werden. Deshalb fordere Herr Mertens 
von der Polizeigewerkschaft zurecht, dass die Einheiten, die es schon einmal gegeben 
habe, wieder zur Verfügung gestellt werden. Dass dies getan werde, wolle er, Biesen-
bach, gar nicht ausschließen.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1698 

Rechtsausschuss 19.01.2022 
89. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
9 Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom Oktober 2017 zur Entlastung 

der Polizei und Justiz und Entlastung der Justiz – Forderungspapier des 
Richterbundes (Zuschrift 17/535) (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6297 

– keine Wortbeiträge 
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10 Expertenkommission Strafvollzug Koordinierungsbericht (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6298 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) stellt fest, dass er die PIB, die psychiatrische intensivierte 
Behandlung, die er für ein gutes Konzept halte, immer als für ein zusätzliches Angebot 
als Ergänzung zu den stationären Angeboten gehalten habe. Nach dem Bericht der 
Expertenkommission müsse sie jedoch als Ersatz für stationäre Angebote gesehen 
werden.  

MDgt’in Caroline Ströttchen (JM) erwidert, dass bei der stationären Unterbringung 
zwischen der Behandlung akuter Erkrankungen und den Regelbehandlungen differen-
ziert werden müsse. Nach Aussagen der Expertenkommission würden 80 Plätze für 
Akuterkrankungen und 80 Plätze für Regelbehandlungen benötigt. Die 80 Plätze für 
Akuterkrankungen sollten geschaffen werden. Für die Regelbehandlung dürften die 
vorgeschlagenen 80 Plätze jedoch nicht ausreichen, weil sich in der Regelbehandlung 
nach Schätzung der Experten bis zu 400 Gefangene befänden. Deshalb müsse für die 
Regelbehandlung eine flächendeckende Versorgung, die nicht an einem zentralen Ort 
stattfinden könne, hergestellt werden. Nach den Vorschlägen der Experten solle die 
Regelbehandlung an den Orten stattfinden, an denen die Gefangenen inhaftiert seien. 
Bei Verlegung in ein anderes Krankenhaus zum Zwecke der Regelbehandlung würden 
sie aus ihren Tagesabläufen herausgerissen. Sie könnten dann Arbeiten, die sie ver-
richten können, in einer Klinik an einem zentralen Ort nicht mehr verrichten. Deswegen 
habe sich das Ministerium entschieden, die PIB für die 80 Regelbehandlungen einzu-
setzen.  

In Fröndenberg habe eine Abteilung für die Regelbehandlung zur Verfügung gestan-
den. Trotz intensivster Bemühungen bei den Anstalten, die Gefangenen erst in die 
Regelbehandlung zu schicken, sei diese Abteilung im Gegenteil zur Akutbehandlung, 
für die es teilwiese Wartelisten gegeben habe, nie ausgelastet gewesen. Deshalb 
diene die PIB, die auch noch ausgebaut werden solle, der Regelbehandlung.  
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11 Psychosoziale Prozessbegleitung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6299 

Sonja Bongers (SPD) möchte wissen, ob die Zahl der Stellen für die psychosoziale 
Prozessbegleitung den Bedarf decke und die Befristung dieser Stellen auf fünf Jahre 
sinnvoll erscheine.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erkundigt sich nach der Auslastung der 123 Prozessbe-
gleiter und möchte wissen, wie viele Anträge auf psychosoziale Prozessbegleitung es 
im vergangenen Jahr monatlich gegeben habe.  

Minister Peter Biesenbach (JM) berichtet von einem kürzlich geführten Gespräch mit 
Prozessbegleiterinnen. Nach diesem Gespräch gehe er davon aus, dass die Zahl der 
Prozessbegleiter mehr als auskömmlich sei, weil sich freie Träger gegenwärtig aus der 
Prozessbeteiligung verabschiedeten. Deswegen werde für die psychosoziale Prozess-
begleitung intensiv geworben. Über die Werbemaßnahmen werde in der Vorlage auch 
berichtet. Die ausscheidenden Prozessbegleiter sollten auch wieder durch neue er-
setzt werden. Nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist solle über eine erneute Vergabe der 
Berechtigung oder über eine Verlängerung nachgedacht werden. Dabei solle auch der 
soziale Dienst stärker eingebunden werden, damit jeder Mensch, der eine psychoso-
ziale Prozessbegleitung brauche, sie auch bekomme. Die Justiz suche weiter nach 
Menschen, die sich für die psychosoziale Prozessberatung qualifizieren ließen. 
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12 Befristete Stellen in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6300 

Sven Wolf (SPD) meint, dass junge Menschen für Berufe in der Justiz nicht mit befris-
teten Anstellungsverhältnissen, sondern nur mit sicheren Arbeitsplätzen gewonnen 
werden können. Nach seinen Berechnungen sei die Zahl der Befristungen gestiegen. 
Mit großer Sorge sehe er vor allem einen Anstieg der Befristungen im mittleren Dienst. 
Deshalb wolle er wissen, wie das Ministerium die Zahl der Befristungen zurückführen 
und gerade jüngeren Menschen in den Besoldungsstufen des mittleren Dienstes un-
befristete Stellen anbieten wolle.  

Minister Peter Biesenbach (JM) erwidert, dass er die Zahl der befristeten Stellen 
möglicherweise sogar noch ausweiten wolle, weil diese Stellen für junge Menschen 
gebraucht würden, die erst an die Ausbildung im Strafvollzug herangeführt werden 
sollen, um dann in die Ausbildung überführt zu werden. Diese jungen Menschen wür-
den nach der Ausbildung auch als Beamte fest angestellt.  
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13 Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6301 

Sven Wolf (SPD) stellt fest, dass der Betrugsfall in Bochum mit einem Schaden von 
25 Millionen Euro aus den Betrugsfällen besonders heraussteche. Nur einen Test 
durchzuführen, aber alle möglichen Tests abzurechnen, zeuge von besonders hoher 
krimineller Energie. Vom Minister wolle Abg. Wolf wissen, ob er mit der Landesregie-
rung über eine Verbesserung der Kontrollmechanismen gesprochen habe.  

Minister Peter Biesenbach (JM) erwidert, dass diese Fälle in der Landesregierung 
immer besprochen würden. Wenn Angebote schnell gemacht werden sollten, bestehe 
immer das Risiko von Betrügereien, die man selbstverständlich aufzuklären versuche. 
Bei keiner Hilfe könne nicht von Anfang an damit gerechnet werden, dass auch Betrü-
ger mit am Werk seien.  
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14 Corona in der Justiz (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6302 

MDgt’in Caroline Ströttchen (JM) berichtet, dass es über den gesamten Verlauf der 
Pandemie 864 Infektionen bei den Gefangenen gegeben habe. Aktuell seien 86 Ge-
fangene in Isolation, davon allein 46 in Remscheid. Remscheid sei momentan ein 
Schwerpunkt. Mit dem offenen Vollzug in Bochum-Langendreer drohe ein weiterer 
Schwerpunkt zu entstehen. Dort seien gerade sehr viele positive Schnelltests gemacht 
worden, die sich jedoch noch nicht durch PCR-Tests bestätigt hätten. Die anderen 40 
Fälle verteilten sich relativ weit über fast alle Justizvollzugsanstalten. Diese würden im 
Moment sehr genau beobachtet, weil die Omikron-Variante sehr viel ansteckender sei 
als die Varianten zuvor. Wenn dann nur ein Gefangener in einer Anstalt infiziert sei, 
könne sich sehr schnell ein ähnlicher Flächenbrand wie jetzt in Remscheid ausbreiten.  

Minister Peter Biesenbach (JM) bietet an, bei der nächsten Sitzung die Notfallpläne 
vorzustellen. Diese seien so weit entwickelt, dass damit auch größeren Schadenereig-
nissen begegnet werden könne.  

Sven Wolf (SPD) bittet um Auskunft, ob das Risiko im offenen oder im geschlossenen 
Vollzug höher sei. Außerdem möchte er wissen, ob es inzwischen konkretere Zahlen 
über die Impfquote im Bereich der Justiz gebe. Offenkundig sei in den Anstalten ein 
ganz großer Anteil der Beschäftigten, aber auch der Insassen geimpft. Den Anstalts-
ärztinnen und -ärzten, die die Impfangebote in den Anstalten möglich gemacht hätten, 
gebühre ein ganz großer Dank. 

Thomas Röckemann (AfD) erkundigt sich, wie viele der über 800 Infizierten Symp-
tome gezeigt hätten, wie viele auf Krankenstationen oder auf Intensivstationen gekom-
men seien und wie viele möglicherweise schon an Corona verstorben seien. Außer-
dem wolle er wissen, wie viele trotz Impfung erkrankt seien, weil die Impfung versagt 
habe. 

Minister Peter Biesenbach (JM) gibt zu bedenken, dass auch in der Justiz Gesund-
heitsdaten nicht gesammelt werden dürften, sodass auf diese Fragen kaum ausführlich 
geantwortet werden könne. Daher könne nur die Zahl derer genannt werden, die ver-
mutlich geimpft seien. Dies seien diejenigen, die sich nicht täglich testen lassen müs-
sen.  

MDgt’in Caroline Ströttchen (JM) teilt mit, dass etwa 75 % der Gefangenen doppelt 
geimpft seien. Diese Quote ändere sich jeden Tag, weil jeden Tag neue Gefangene 
hinzukämen, während andere wieder weggingen. 24 % der Gefangenen hätten bereits 
eine Booster-Impfung bekommen. Wenn sich die Richtlinien des Robert Koch-Instituts 
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ändern, würden die mit Johnson & Johnson geimpften erst dann als geboostert gelten, 
wenn sie zwei zusätzliche Impfungen hätten. Damit würden sich die Quoten nochmals 
verändern. Viele Gefangene seien mit Johnson & Johnson geimpft worden und müss-
ten jetzt noch zweimal geimpft werden, um als geboostert zu gelten.  

Die Infektionsraten im offenen und im geschlossenen Vollzug seien in etwa gleich. 
Todesfälle habe es bei den Gefangenen noch nicht gegeben. Zwei oder drei Gefan-
gene hätten im Justizvollzugskrankenhaus behandelt werden müssen. Im Moment 
werde dort keiner mehr behandelt. Die Frage, wie viele Gefangene Symptome gezeigt 
hätten und wie viele nicht, könne nicht beantwortet werden, weil dazu über 800 Ge-
sundheitsakten auf die jeweiligen Krankheitsverläufe durchgesehen werden müssten. 
Dies könne im Moment nicht geleistet werden.  

Bei den Bediensteten seien vermutlich weit über 90 % geimpft. Die meisten davon 
seien auch geboostert. Abgefragt werden dürfe die Zahl der Geimpften nach juristi-
scher Einschätzung aber nicht.  
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15 Verdächtige wegen überlanger Verfahrensdauer aus der Untersuchungs-

haft entlassen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6303  

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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16 Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der Frak-

tion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6304  

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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17 Hochwasserschäden nach der Hochwasserkatatstrophe (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6305  

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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18 Ermittlungsverfahren bezüglich der Hochwasserkatastrophe und der Kies-

grube in Blessem (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Sven Wolf (SPD) bittet um Vertagung auf die nächste Sitzung, zu der ein schriftlicher 
Bericht vorgelegt werden solle.  

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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19 Unbesetzte Stellen – Stellenbesetzung in der Justiz zum 31.12.2021 (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6306  

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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20 Umsetzungsstand des Justizvollzugsmodernisierungsprogramms (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/6320  

Der Ausschuss kommt überein, diesen Bericht zu vertagen. 
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21 Nutzung von Kontaktnachverfolgungsdaten zum Zwecke der Strafverfol-

gung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Minister Peter Biesenbach (JM): Zur Erhebung, zur Verarbeitung und zur Verwen-
dung von Kontaktdaten für die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten regelt der 
vor 14 Monaten neu gefasste § 28a Abs. 4 Infektionsschutzgesetz seinem Wortlaut 
nach lediglich Beschränkungen, denen die zur Datenerhebung herangezogenen Ver-
antwortlichen, also die Gastronomie oder die Gesundheitsbehörden unterworfen sind. 
Ich lese diesen einen Satz aus dem § 28a Abs. 4 einmal vor:  

„Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen 
nach Satz 3 

– das sind Gastronomiebetriebe und die Gesundheitsbehörden – 

oder eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kon-
taktnachverfolgung ist ausgeschlossen. 

Ein ausdrückliches Erhebungs- und/oder Verwertungsverbot für Strafverfolgungsbe-
hörden enthält das Infektionsschutzgesetz hingegen nicht. Es unterscheidet sich damit 
etwa von der gesetzlichen Regelung, nach der ausdrücklich eine Beschlagnahme von 
Mautdaten ausgeschlossen ist. Ohne jetzt Kritik üben zu wollen, manches geschieht 
auch bei Gesetzen, wenn sie schnell verabschiedet werden. Diese Bestimmung ist aus 
meiner Sicht, wenn man es hässlich sagen würde, schlampig. Andererseits kann man 
auch sagen, dass sie nicht komplett präzise formuliert ist. Als diese Bestimmung her-
auskam, haben sich Ministerien von zwei Bundesländern, mein Haus und ein anderes, 
an das Bundesjustizministerium gewandt und zu klären versucht, was die Intension 
dieser Regelung ist. Ich habe damals gemeinsam mit meinem Kollegen auf die unter-
schiedlichen Auslegungsmöglichkeiten hingewiesen.  

Daraufhin ist im Bundesjustizministerium auf Referatsebene gemeinsam mit dem Bun-
desgesundheitsministerium und dem Bundesinnenministerium überlegt worden, ob 
man dazu eine Aussage geben könne, denn aus den Beratungen und den Beschlüs-
sen in den Gesetzesunterlagen gibt es keine entsprechenden Erkenntnisse, was ge-
rade Verfolgungsbeschränkungen angeht. 

Daraufhin haben sich die Beteiligten zu diesem Zeitpunkt darauf verständigt, diese 
Bestimmung so zu verstehen, dass eine Verwendungsbeschränkung auch für Straf-
verfolgungsbehörden besteht. Dagegen gab es Widerspruch aus Rheinland-Pfalz. Das 
Ministerium der Justiz in Rheinland-Pfalz ist dem entgegengetreten und hat gesagt, 
sie verstehen das anders. Daraufhin hat das Bundesjustizministerium gesagt: Es gibt 
kein einheitliches Verständnis, in den Beratungsunterlagen steht nichts dazu, bespro-
chen haben wir es auch nicht; wir vertreten diese Auffassung, Rheinland-Pfalz eine 
andere, also müssen die Gerichte das klären.  

Jetzt habe ich – Sie konnten es im „Kölner Stadt-Anzeiger“ nachlesen – meine persön-
liche Auffassung mitgeteilt. Nach dem Verständnis dieser Bestimmung und nach den 
Gedanken des Datenschutzes vertrete ich persönlich die Auffassung, dass eine Aus-
legung, wie ich sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ gegenüber genannt habe, dem Sinn 
der Vorschrift am ehesten gerecht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 
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Gastronomiebetriebe und die Gesundheitsbehörden die Daten nicht weitergeben dür-
fen, dass sie die Strafverfolgungsbehörden aber beschlagnahmen dürfen. Ich glaube, 
die Bestimmung ist anders zu verstehen, und zwar so, wie ich es mitgeteilt habe. Ich 
sage aber noch einmal: Das ist nicht unumstritten, es gibt noch keine endgültige ge-
richtliche Entscheidung.  

Wenn jemand diese Daten gerne für Strafverfolgungszwecke nutzen möchte, werden 
wir irgendwann eine gerichtliche Entscheidung brauchen. Ich gehe jedoch davon aus, 
dass diese Frage nicht mehr geklärt werden muss, weil die App inzwischen nicht mehr 
verwendet wird. Das Ergebnis: Es gibt unter den Juristen unterschiedliche Auffassun-
gen. Sie kennen meine, aber es gibt auch eine Gegenmeinung. Herr Dr. Burr wird jetzt 
darüber berichten, was der Geschäftsbereich mitgeteilt hat. 

MDgt. Dr. Christian Burr (JM): Die Ausführungen von Herrn Minister vorangeschickt, 
kann ich auf Ihre Berichtsbitte Folgendes hinzufügen: 

Erstens. Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat dem Ministerium der Justiz am 
18.01.2022, also gestern, unter anderem wie folgt berichtet – ich zitiere: 

Zu dem in der mit dem Bezugserlass übermittelten TOP-Anmeldung ange-
sprochenen Vorfall und den darüber hinaus aufgeworfenen Fragestellungen 
nehme ich nach Beteiligung der staatsanwaltschaftlichen Praxis wie folgt 
Stellung: 

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Bochum hat zu dem hier gegenständli-
chen Vorfall Folgendes berichtet: 

Der in dem Anmeldungsschreiben und dem Presseartikel des „Kölner Stadt-
Anzeigers“ vom 14.01.2022 geschilderte Sachverhalt betrifft ein von der 
Staatsanwaltschaft Bochum gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körper-
verletzung geführtes Ermittlungsverfahren. Zugrunde liegt ein körperlicher 
Angriff auf einen 21-Jährigen in der Nacht zum 04.07.2021. Der Täter 
schlug unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des Opfers, das einen 
Bruch der Augenhöhle erlitt und trotz eines operativen Eingriffs gravierende 
Folgeschäden zu gewärtigen hat. Täter und Opfer hatten zuvor unabhängig 
voneinander einen Club im Bochumer Bermuda3eck besucht, der die Reco-
ver-App zur Kontaktnachverfolgung einsetzte. 

Mit Beschluss vom 19.07.2021 ordnete das Amtsgericht Bochum auf hiesi-
gen Antrag gemäß §§ 103, 105, 162 StPO die Durchsuchung der Ge-
schäftsräume des App-Anbieters in Köln zum Zwecke der Auffindung von 
Beweismitteln, nämlich personenbezogene Daten im tatrelevanten Zeit-
raum für die Lokalität in Bochum, an. Zugleich wurde die Beschlagnahme 
dieser Beweismittel angeordnet und ermöglicht, die Durchsuchung durch 
freiwillige Herausgabe der entsprechenden Daten abzuwenden. 

In dem Beschluss ist unter anderem ausgeführt: Die angeordneten Maß-
nahmen sind geeignet, erforderlich und angemessen. Nach den bisherigen 
Ermittlungen ist zu vermuten, dass die Durchsuchung zur Auffindung von 
Beweismitteln, die für die Ermittlungen von Bedeutung sind, führen wird. 
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Jeder Kunde des Clubs muss sich zum Zwecke Corona-Kontaktnachverfol-
gung mittels der Recover-App registrieren lassen. Der unbekannte Täter 
war ebenfalls Kunde im Club, sodass von einer Abgabe seiner Personalien 
ausgegangen werden kann. Aufgrund der festgestellten Tatzeit lässt sich 
auf der Grundlage der gegenständlichen Daten unter Umständen die Iden-
tität des Täters klären.  

Der am 20.07.2021 von Beamten des Polizeipräsidiums Bochum bei dem 
App-Anbieter vollstreckte Beschluss führte im Ergebnis nicht zu einer Si-
cherung oder auch nur zu einem Auslesen von Daten. Die doppelt ver-
schlüsselten Daten konnten aufgrund des bei dem Inhaber des Clubs nicht 
mehr vorhandenen zweiten Codes bereits nicht entschlüsselt werden.  

Weitere Verfahren, in denen Daten zur Kontaktnachverfolgung von Infekti-
onsketten herausverlangt worden wären, konnten, soweit dies in der Kürze 
der Berichtsfrist möglich war, hier nicht festgestellt werden.  

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Bielefeld hat folgenden Sachverhalt be-
richtet: In meinem Geschäftsbereich sind Verfahren, in denen eine Daten-
erhebung zum Zwecke der Strafverfolgung unter Nutzung von Kontaktnach-
verfolgungsdaten, nachdem das Verbot einer anderweitigen Verwendung in 
Kraft getreten ist, erfolgt ist bzw. dies versucht worden ist, nicht bekannt 
geworden. In einem Verfahren sind allerdings nach der Änderung des § 28a 
Abs. 4 Infektionsschutzgesetz entsprechende Daten möglicherweise ver-
wendet worden. In dem betreffenden Verfahren ist es im Rahmen eines 
Fußballfreundschaftsspiels am 07.08.2020 

– zum Verständnis füge ich hinzu: Vor der Änderung des § 28a Abs. 4 Infektions-
schutzgesetz – 

zwischen Spielern und Zuschauern zu zum Teil gewaltsamen Auseinander-
setzungen gekommen. Ein dem gastgebenden Verein zugehöriger Zeuge 
händigte den eingesetzten Polizeibeamten eine Liste der Zuschauer aus, 
die im Rahmen der seinerzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen erstellt 
worden war. Soweit anhand der hier lediglich vorliegenden Handakten und 
unter Berücksichtigung der Kürze der Berichtsfrist feststellbar ist, ist auf-
grund dieser Liste ein an der Auseinandersetzung beteiligter Zuschauer 
identifiziert worden, dessen verantwortliche Vernehmung unter dem 
04.02.2021  

– ich füge erneut zum Verständnis hinzu: Nunmehr nach der Änderung des Infektions-
schutzgesetzes –  

verfügt worden ist. 

Die übrigen Behördenleitungen meines Bezirks haben mitgeteilt, dass ihnen 
keine Fälle der Erhebung von Kontaktnachverfolgungsdaten zu strafrechtli-
chen Zwecken bzw. Versuche einer solchen bekannt geworden seien, so-
weit dies in der Kürze der zur Verfügung stehenden Frist feststellbar gewe-
sen sei.  
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Die Leitende Oberstaatsanwältin in Bochum hat zudem berichtet, den von 
ihr berichteten Sachverhalt zum Anlass genommen zu haben, die Dezer-
nentinnen und Dezernenten ihrer Behörde für die Thematik besonders zu 
sensibilisieren.  

Gegen die Sachbehandlung habe ich auf Grundlage der Berichterstattung 
keine Bedenken.  

Ende des Zitats. Soweit also der von mir auszugweise wiedergegebene Bericht der 
Generalstaatsanwältin in Hamm vom 18.01.2022. 

Zweitens. Weitere einschlägige Fälle hat der staatsanwaltschaftliche und gerichtliche 
Geschäftsbereich des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Berichtslage innerhalb 
der zur Verfügung stehenden Zeit nicht feststellen können. 

Drittens. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat am 17.01.2022, also 
vorgestern, mitgeteilt, ihm lägen keine Erkenntnisse vor, dass zur Kontaktnachverfol-
gung digital erfasste Daten in gastronomischen Betrieben durch andere als die hierzu 
rechtlich befugten Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes abgefragt worden wä-
ren. 

Viertens. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie hat 
dem Ministerium der Justiz am 18.01.2022, also gestern, Folgendes mitgeteilt – ich 
zitiere: 

Dem Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) ist 
abgesehen von den in der Presse genannten Fällen kein weiteres Gesche-
hen bekannt, bei welchen für die Kontaktnachverfolgung über digitale Sys-
teme erhobene Kontaktdaten zu Zwecken der Strafverfolgung oder ver-
gleichbaren Zwecken genutzt wurden. Auch in dieser Hinsicht unternom-
mene Versuche staatlicher Stellen sind dem CIO nicht bekannt. Der CIO 
verantwortet die Gateway-Lösung „IRIS connect“. Diese Lösung ermöglicht 
den sicheren den Vorgaben des Datenschutzes entsprechenden Datenaus-
tausch zwischen Gesundheitsämtern und den verschiedenen App-Lösun-
gen zur Kontaktdatenerfassung. Sicherheits- und Penetrationstests zur Prü-
fung der Gateway-Lösung wurden durchgeführt. Die Kontaktdaten werden 
bei den Betreibern der Apps lediglich verschlüsselt gespeichert und können 
von den Betreibern nicht im Klartext eingesehen werden. Die Gateway-Lö-
sung ermöglicht den Gesundheitsämtern bei Indexfällen, die verschlüssel-
ten Kontaktpersonendaten in Einzelfällen abzurufen. Die Entschlüsselung 
dieser Daten findet erst im Gesundheitsamt statt. Die Verwendung von IRIS 
connect setzt ein Sicherheitszertifikat der Bundesdruckerei voraus, über 
das nur die angeschlossenen Gesundheitsämter verfügen und welches den 
unbefugten Datenabruf verhindert. Die Bestimmungen zur verpflichtenden 
Kontaktdatenerfassung im Freizeitbereich – das heißt, überall dort, wo Ar-
beitsrecht nicht gilt – wurden durch die Coronaschutzverordnung vom 
17.08.2021 ausgesetzt. Es ist dem CIO nicht bekannt, dass seit diesem 
Zeitpunkt durch Kontaktdatenerfassungs-Apps erhobene Daten von den 
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Gesundheitsämtern überhaupt über die Gateway-Lösung „IRIS connect“ 
abgerufen wurden.  

Ende des Zitats und meiner Ausführungen. 

Sven Wolf (SPD): Ihre Ausführungen, Herr Minister und Herr Dr. Burr, hellen den 
Sachverhalt, der im „Kölner Stadt-Anzeiger“ auch fragmentarisch dargestellt worden 
ist, ein bisschen auf. Aus diesem Grund bitte ich zu diesem Punkt auch um ein Wort-
protokoll.  

Jetzt haben Sie, Herr Minister, ausgeführt, dass man unterschiedliche Regelungen ju-
ristisch auch unterschiedlich auslegen und unterschiedliche Ansichten haben kann. Ist 
denn absehbar, dass es tatsächlich einmal zu einer rechtlichen Klärung innerhalb ei-
nes Strafverfahrens kommt, in dem ein Verteidiger dann sagt, diese Daten durften 
nicht verwendet werden? Das würde eine Sicherheit für künftige Fälle oder zurücklie-
gende Fälle, bei denen es ähnlich gelaufen ist, geben. Auch die Frage zwischen Ihnen 
und Ihrem Kollegen aus Rheinland-Pfalz, wer da welche Rechtsansicht hat, wäre zu 
klären.  

Deutlich machen will ich, dass es hier grundsätzlich um die Frage des Vertrauens geht. 
Alle die, die diese unterschiedlichsten Datenerfassungs-Apps genutzt haben, um die 
Gastronomie besuchen oder an Veranstaltungen teilnehmen zu können, haben sich 
darauf verlassen, dass diese Daten ausschließlich für die Kontaktnachverfolgung ver-
wendet werden. Das war wichtig, damit auch viele diese Technik unter echtem Namen 
nutzen. Die Beispiele, dass auf den handschriftlichen Notizen Phantasienamen einge-
tragen worden sind, sind Ihnen bekannt, was der Sicherstellung der Kontaktnachver-
folgung in einer Pandemie nicht hilft. Das ist schließlich ein wichtiges hohes Gut. Noch 
einmal meine Frage: Können Sie abschätzen, ob ein solcher Fall überhaupt einmal zu 
einem Gericht gelangt, sodass dann darüber entschieden wird? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Den Ausführungen von Herrn Wolf kann ich mich vollum-
fänglich anschließen Das sehen wir genauso. Ich bitte, dass wir den TOP nächstes 
Mal noch einmal auf die Tagesordnung nehmen, weil wir jetzt gehört haben, dass diese 
Anfrage sehr kurzfristig eingereicht wurde. Gab es überhaupt den Versuch, bei den 
Staatsanwaltschaften nachzufragen, ob es solche Fälle bei ihnen gab? Um zu klären, 
ob es in Nordrhein-Westfalen weitere solche Fälle gab, bitte ich, das Ministerium in 
Ruhe bei den Staatsanwaltschaften nachfragen zu lassen, ob solche Fälle dort be-
kannt sind. Ich möchte mich auch der Frage anschließen, ob überhaupt absehbar ist, 
dass es über diese Frage eine rechtliche Auseinandersetzung geben wird.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, nachdem Herr Engstfeld gerade vorge-
schlagen hat, diesen TOP in der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses noch ein-
mal aufzurufen, schlage ich vor, ergänzend zum heutigen mündlichen Bericht einen 
schriftlichen Bericht mit der Beantwortung der weiteren Fragen, die Sie heute gestellt 
haben, zu verlangen. – Wenn das so in Ordnung ist, nehmen wir das jetzt ins Protokoll 
auf und merken das für die Tagesordnung der nächsten Sitzung vor.  
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt: 

1. Barrierefreier Zugang zur Justiz für Menschen mit Behinderung

Im Einzelnen: 

1. Barrierefreier Zugang zur Justiz für Menschen mit Behinderung 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte weist darauf hin, dass Menschen mit Behinderun-
gen in Rechtsverfahren in Deutschland vielen Barrieren begegnen, die sie am gleichberech-
tigten Zugang zur Justiz hindern. Das Institut rügt die fehlende bauliche Barrierefreiheit von 
Gerichten und Polizeistationen sowie den Mangel an Informationen in barrierefreien Formaten 
oder bevormundende Einstellungen, welche die Fähigkeit von Menschen mit Behinderungen 
zur Teilnahme an der Rechtspflege in Frage stellen. Ich bitte die Landesregierung um einen 
schriftlichen Bericht zu der Frage, welche Maßnahmen die Landesregierung ergriffen hat und 

An den  
Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
- im Hause - 
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2 

ergreift, um Menschen mit Behinderung einen barrierefreien Zugang zu allen Bereichen der 
Justiz in NRW zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Engstfeld MdL 
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